
Ernst Leuninger
Zum Stand der Mıtbestimmungsdiskussion

Die Mıtbestimmungsdiskussion steht ZUuUr eıt 1MmM Schatten der Frage ach
dem Recht auf Arbeıt. ber Zzwel Miıllionen Arbeitslose lassen eıne solche rage als
Randfrage erscheinen: ja 1mM Gegenteıl, A o1bt Bestrebungen, 1ın dıeser Sıtuation
Mıtbestimmungsrechte zurückzuschrauben, weıl S1e eiınem wiırtschaftlichen
Wachstum un der Schaffung VO Arbeıtsplätzen 1mM Weg stünden. Weıter-
hın 1St dıe derzeıtige Schwächung des Ansehens der Gewerkschaften dem Thema
nıcht törderlich. Mıtbestimmung hat eınen hohen Stellenwert 1ın der christlich-
soz1alen Tradıtion und auch erst spater 1ın entsprechenden kırchlichen Dokumen-
ten Angeregt durch dıe Enzyklika „Laborem exercens“ 1St CS aber
angebracht, diese Thematık aus der Sıcht der katholischen Sozıiallehre erneut IS
Gespräch bringen. Dafür sprechen eıne Reıihe VO Gründen:

Durch die Umstrukturierung VO Unternehmungen 1St die Zahl der Unter-
nehmen, dıe dem Montan-Mitbestimmungsgesetz unterliegen, ın den Jahren
951 —1976 VO f autf 18 zurückgegangen. Das Auslaufen der Übergangsregelung
1987 ın der Montan-Miıtbestimmung für dıe Betriebe, die 4UsS dem Montanbereich
herausfallen, wırd diese orm der Miıtbestimmung stark reduzieren.

Notwendige Rationalısıerungen schaffen Arbeitsplatzunsicherheiten. Mıtbe-
stımmung 1St 1n der Lage: 1er problemlösend mıtzuwirken.

Die Problematik der Humanısıerung des Arbeıitsplatzes 1sSt ach W1e€e VOT nıcht
gelöst, Mıtbestimmung Arbeıtsplatz selbst eın offenes Thema

In HSE TET Gesellschaft entwickelt sıch mehr un mehr eın Machtungleichge-
wiıcht, das durch die Konzentratıon des Kapitals Lasten des Faktors Arbeit geht
Hıer stellt sıch dıe rage ach der gesellschaftlichen Verteilung VO Macht

Betriebswirtschaftliche Überlegungen alleın können Arbeıitslosigkeit nıcht
lösen. Volkswirtschaftliche Überlegungen mussen verstärkt eingebracht werden.
Dazu bedarf CS natıonaler Mitbestimmungsgremien Eınbeziehung des
Staates.

Darüber hınaus darf keineswegs die europäische un weltweıte Komponente
dieser Problematik übersehen werden, nıcht zuletzt der internatıonalen
Konzernverflechtungen, die mMı1t natıonaler Gesetzgebung aum och tassen
sınd Es annn auch nıcht angehen, da{fß die Industrie iın Länder ausweıcht, 1n denen
Arbeıtnehmer nıchts haben Damıt wırd Entsolidarisierung gefördert.

Wıe selbstverständlich leben WIr tast selt 40 Jahren 1n eıner Demokratie. Es
wırd aber für unmöglıch gehalten, da 1mM wiırtschaftlichen Bereich überkommene
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autorıtäre Leitungsmodelle weıterentwickelt werden mıt dem Argument, da{ß eıne
Demokratisierung des Bereichs der Wıiırtschaft der Untergang der Wıirtschaft ware.

Wenn 1MmM folgenden die Mıtbestimmungsdiskussion dargestellt werden soll,
annn werden rel Schwerpunkte der Darstellung benannt, dıe a Thema eingren-
SE Es geht die Mıtbestimmungsdiskussion 1mMm Bereich der katholischen
Soziallehre. Hıer werden VOT allem Beıträge berücksichtigt, die ach Veröffent-
lıchung der Sozlialenzyklıka apst Johannes Pauls 1E „Laborem exercens“ entstan-
den sınd [)as Bezugsteld, auf dem diese Beıträge diskutiert werden, 1St VOTr allem
dıe gesetzliche Lage in der Bundesrepublık Deutschland ach 1945 Dabej
kommen 1ın den Blick das Montan-Gesetz, das Betriebsverfassungsgesetz un das
Mıtbestimmungsgesetz. DDer schwierıige und wachsende Bereich des
Personalvertretungsrechts soll 1er NUr Rande aufgegriffen werden. Hıer 1ibt CS

Ja auch 1mM innerkirchlichen Bereich, VOT allem iın der Bundesrepublik, eıne eıgene
Praxıs, die kritisch hınterfragen ware.

Die Diskussion bıs AB Ende des Zweıten Weltkriegs
Die Ursprünge der Diskussion der Mıtbestimmungsidee gehen iın das Jahr-

hundert zurück. Sıe wurden nıcht LL1UT 1m christlichen Bereıich diskutiert *. Hıer se1
verwıiesen auf den Gedanken der berutsständischen Ordnung (Adam Heınrich
Müller un Franz VO Baader) un dıe Entwicklung VO Kooperationen oder
Arbeıiterkassen (Josef Rıtter VON Bußß, 1857); mMI1t denen Kapıtal angesammelt
werden sollte. Die Hıstorisch-politischen Blätter griffen dıe Idee der Produktivge-
nossenschaft auf? Der Eınsatz, 1aber auch die Diskussion VO Gewerkvereinen bıs
hın ZUu Gewerkschaftsstreit mMu 1er erwähnt werden. Es SECLZLE sıch aber der
Kapitalismus durch Die gesetzlıche Ordnung versuchte, die so7z71alen Verhältnisse

verbessern. Eın kapıtalistisches 5System hatte dıe handwerklich-bürgerliche
Ordnung abgelöst. Immerhin wurden 1890 durch dıe berühmte „Lex Berlepsch“
Arbeiterausschüsse gebildet, die VO der katholisch-sozialen ewegung voll
akzeptiert wurden”?. S1e WAar der Ausarbeitung der Gesetzesvorlage beteiligt“.
Das (jesetz enthielt 1mM wesentlichen eın Anhörungsrecht für den Erlafß VO

Arbeiıtsordnungen.
Vom Rätekonzept der Nachkriegszeıt 1919 blieb der „Räteparagraph“ iın der

Weımarer Verfassung (Aft. 165), der den Grundsatz der gleichberechtigten Mıt-
wırkung der Arbeiter der wırtschaftlichen Entwicklung und die
Vereinigungsfreiheıit der Gewerkschaften gewährleistete (Art 159) Heıinrich
Brauns und dam Stegerwald stehen als herausgehobene Namen des Zentrums
und der christlichen Gewerkschaften für diese eıt 1920 wurde eın Betriebsrätege-
seitiz ANSCHNOMMECN., Die christlich-soziale Bewegung wollte eın Auseinandergehen
VO  } Gewerkschatten und Räten. Sıe wünschte eıne CHNSC Kooperatıon. Durch die
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Gewerkschaften sollten Solidarıität un Qualität der Arbeıt durch Beratung der
Betriebsräte gewährleistet bleiben. Heinrich Pesch entwickelte das 5System des
Solidarısmus. Damıt sollten Indıyıdualiısmus, Kollektivismus un Kapıtaliısmus
überwunden werden: eıne NECUEC Berufständegliederung der Gesellschaft wurde
angestrebt. Im Mittelpunkt des Solidarismus stand der arbeitende Mensch ın der
Gesellschatft. Er hatte die Vorherrschaft VOTr dem Kapital”?. Unter starker Mıtwir-
kung der christliıch-sozialen Bewegung WAar ZWATr keine grundsätzlıch andere
Wirtschaftsordnung geschaffen worden, 1aber 1m Räteparagraph und 1m Betriebsrä-

wurde schrittweise der Weg ZUuUr Gleichberechtigung angestrebt, Wenn

auch mehr 1m soz1alen und arbeitsrechtlichen und wenıger 1mM unternehmerisch-
wirtschaftlichen Bereich.

Die Entwicklung bıs Z Enzyklıka „Laborem exercens“

Nach 1945 wollten viele eıne bessere Wırtschaftsordnung Beteiligung der
Arbeiterschaft. Jakob Kaıser un andere diskutierten die Möglıchkeıit eınes
christlichen Sozialismus®. Die nordrhein-westtälische GCDU torderte 947 iın
Ahlen das Recht der Arbeıitnehmer un: Arbeıtgeber ZUT gleichberechtigten
Tätigkeit 1n Führung un Verantwortung der Betriebe. Arbeiter sollten den
grundlegenden Fragen der wırtschaftlichen Planung und soz1ı1alen Gestaltung
Anteıl haben Dıiese Gedanken pragten auch den Bochumer Katholikentag (1
der tolgender Entschließung tührte: „Die katholischen Arbeıter und Unterneh-
INeT stımmen darın übereın, da{fß das Mıtbestimmungsrecht aller Miıtarbeiter be]
sozıalen, personalen und wırtschaftlichen Fragen eın natürliches Recht ın ZOLUgE-
wollter Ordnung 1St, dem dıe Mıtverantwortung entspricht. Wır ordern seıne
gesetzliche Festlegung. c 8

1US XII deutete be] der naturrechtlichen Begründung Bedenken Dıie
Eıgentumskomponente W ar be1 m doch ohl hoch aNgESETZL. Er lehnte das
Mıtbestimmungsrecht aber nıcht grundsätzlıch ab und machte auch Außerungen 1ın
dieser Rıchtung. Sein Eınsatz oing aber mehr über Mıteigentum AT Mıtverantwor-
(ung. Dıies könnte für die intensıve Diskussion des Mıteigentums ın der katholi-
schen Soz1iallehre verantwortlıch sein?.

Dıie großen Nachkriegsansätze gıngen W1€e schon 1919 1ın Anpassungsüberlegun-
gCH über, die auch die Gewerkschaften /R Umdenken brachten. In die Diskus-
S10N wurde VO  - der katholischen Sozıjallehre VOT allem die rage des Mıteigentums
eingebracht, die sıch aber des Anwachsens des Kapiıtals, der
Zusammenballung der iınternatiıonalen Konzerne und auch des Widerstands aus

den Reihen der Gewerkschaften nıcht durchsetzen konnte. Es konnten aber
Gedanken der katholischen Soziallehre verwirklıcht werden.

Die Enzyklıka ‚Mater eit magıstra”, dıe 1961 VO Papst Johannes
129



Ernst Leunıinger

veröftentlicht wurde, befafßte sıch ausdrücklich mMuiıt der Mıtbestimmungsproble-
matık un verschob die Gewichte ZUgunNsten der menschlichen Arbeit !® Seıne
Miıtbestimmungsıdee betraft VOTr allem die Mıtbestimmung Arbeıitsplatz bzw 1mM
Betrieb. Weıitergehende Mitspracherechte entsprechen ach Auffassung des Pap-
STCS durchaus der menschlichen Natur „In der menschlichen Natur selhbst 1St das
Bedürtnıs angelegt, da Wer produktive Arbeit UL auch iın der Lage sel, den Gang
der Dıinge mıtzubestimmen und durch seıne Arbeiıt "A506 Entfaltung seıner Persön-
iıchkeit gelangen“ (82) Fur ıh 1St die Arbeıt unmıttelbar Austflufß der
menschlichen Natur Den Guütern kommt LLUT der Wert eınes Miıttels Hıer sınd
die grundlegenden Gedanken VO „Gaudıum A spes”, die auch „Laborem
exercens“ pragen, vorgedacht. iıne radıkale Wende ın den Überlegungen und
Begründungen des Wertes der Arbeıt und der Bedeutung UNsSsSeETET Wırtschaft wırd
deutlich: der Mensch rückt iın die Mıtte der Sozilalverkündigung, das E1gentum
verliert jer Bedeutung.

Die Pastoralkonstitution des / weıten Vatikanischen Konzıils „Gaudiıum e spes”
(1965) betont den Vorrang der menschlichen Arbeit VOT allen anderen Faktoren des
wirtschaftlichen Lebens (67) In Nr 68 wırd ausgeführt: AIn den wırtschaftlichen
Unternehmen stehen Personen mıteinander 1mM Verbund, freie, selbstverant-
wortlıche, ach (sottes Bıld geschaffene Menschen.“ Jle sollen der aktıven
Teilnahme 1n der Unternehmensgestaltung mıtwirken. Fur unternehmerische
Entscheidungen, die oft höheren Stellen getroffen werden, sollen OTrt auch
Formen der Beteiligung gefunden werden.

Dıie Auslegung VO „Gaudıum e% spes” 1St durchaus unterschiedlich. Wılhelm
Weber un dıe heutige Mönchengladbacher Rıchtung vertreten 1er eıne arbeit-
geberfreundlichere Posıtion. Weber meınte SOSar, da{fß die Montan-Miıtbestim-
INUNS durch das Konzıil nıcht abgedeckt sel Andere WwW1e Franz Klüber
betrachten die parıtätische Mıtbestimmung als eiıne Mınımalforderung. Denn eıne
parıtätische Mıtbestimmung ware ach Auffassung der Vertreter dieser Rıchtung
das ınımum der Verwirklichung des Grundsatzes: Arbeit gehört Z UE Menschen-
würde, Kapital 1St 19888  —_ Werkzeug. [)as Konzıl o1bt keine LOsung. Es welst 1aber eıne
Rıchtung und zwıngt ZU Überlegen, W1€e deutlich werden kann, da{fß der Mensch
wirklıch 1m Mıttelpunkt der Wırtschaft steht, Ww1e€e CS das Konzıl ordert!®?. Die
Unterschiede spiegeln auch dıe Unterschiede 1mM katholischen Bereich wiıder. Die
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung befürwortete 19/4 dıe Ausweıtung
der parıtätischen Montan-Mitbestimmung auf alle anderen Großunternehmen
(Gesellschaftspolitische Grundsatzerklärung VO Z Marz In seınen
Leıitsätzen ZUrTr gesellschaftlıch-wirtschaftliıchen Ordnung VO 1966 lehnt der Bund
katholischer Unternehmer die parıtätische Mıtbestimmung als „weder soz1al-
ethisch gerechtfertigt och rechtlich möglıch“ ab er BEK  e sıeht dıe Freiheits-
und Eigentumsrechte und nıcht zuletzt uUuNsSsCceIC treiheitliche Gesellschaftsordnung
gefährdet.
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Nach „Gaudıum SE spes” hat sıch diesem Thema die Synode der Bıstümer iın
der Bundesrepublik Deutschland 1m Beschlufß „Kirche und Arbeiterschatt“ 232
geäußert. Dort wırd ausgeführt, da{fß der Mensch mıiıt dem Ma{fß seıner Verantwor-

L(ung wachse. Dıes bedeute Mıtverantwortung für die eıgene un!: tür dıe Arbeitss1-
uatıon anderer Beschäftigter. Dıies 1St ohne die Mitarbeıt un die Einrichtung VO  a}

Betriebsräten nıcht leistbar. Mıtverantwortung mufß 655 aber auch autf der Basıs des
Unternehmens geben. Dıie Synode betont, da{fß CS sıch be] der rage der Mıtbestim-
MUNngs eıne Angelegenheıt gesellschaftlicher Machtverteilung handelt, dıe heif(ß
umstrıtten ISt Sıe 1STt: der Meınung, da{fß 65 entscheidend die rage nach dem
„Mehr-Mensch-Seın“ geht. Be]l seıner ede VOT dem internatiıonalen Arbeitsamt
hat apst Paul VI 1969 * darauftf hıngewılesen, da{fß die Arbeıter nıcht LLUT den
Früchten der Arbeıt beteiligen seıen, „sondern auch den Entscheidungen
ber wirtschaftliche und soz1ıale Angelegenheıten, die tur deren eıgenes LOs un tür
das dıejen1ıge ıhrer Nachkommenschaftt VO Bedeutung sind“ Dies eın hohes
Ma{fiß Mitentscheidung VOTauUus.

Gesetzliche Gestaltung der wirtschaftlichen Mıtbestimmung

[)as 'Thema des Beıitrags soll autf die Miıtbestimmung eingegrenzt werden. Die

rage des Mıteigentums annn 1er nıcht diskutiert werden. So viel se1 aber ZESART,
da{fß be1 aller notwendigen Förderung der verschiedensten Formen des Mıteigen-
tums autf lange Sıcht hın dies keine Lösung der Problematik der Mıtverantwortung
1im Wirtschaftsbereich seın wiıird uch das Tarıfrecht, das 1m weıteren Sınn
Mitbestimmungsrecht 1Sst, soll 1er aufßer Betracht bleiben. Betrachtet werden VOT

allem das Montan-Mitbestimmungsgesetz VO 1951 das Betriebsverfassungsgesetz
VO  e 1952 bzw 1972 un das Miıtbestimmungsgesetz VO 1976

[)as Montan-Mitbestimmungsgesetz VO 951 bestimmt, da{fß 1im Auftsichtsrat
aller Aktiengesellschaften un: Gesellschaften mı1t beschränkter Hatftung des
Bergbaus und der eısen- und stahlerzeugenden Industrie MmMI1t mehr als 1000

Beschäftigten die gleiche Zahl VO Vertretern beıider Seıten den Autsıichtsrat bılden.
Dabel sınd Arbeıter, Angestellte un die 1mM Betrieben Gewerkschaften

berücksichtigen. Diese wählen mehrheitlich eın neutrales 11 bzw 15 Mitglied.
[)as Betriebsverfassungsgesetz VO 1952 tführt 1m Autsıichtsrat VO Kapitalgesell-

schaften mıt mehr als 500 Beschäftigten eıne Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer
eın Es gilt 98808  — och 1ın den Paragraphen, die durch dıe folgenden (esetze nıcht NECUu

geregelt wurden.
Das Mıtbestimmungsgesetz VO 1976 sıeht für die Unternehmensverfassung be]

Kapitalgesellschaften, die 1ın der Regel mehr als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen,
eınen Aufsichtsrat VOI, der 7Ä 008 gleichen Zahl VOon Anteilseignern und Arbeitneh-
INeTrN besetzt wırd Be1 sechs Arbeitnehmervertretern 1mMm Autsıichtsrat sınd ZWelIl,
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be] zehn Tre1l Sıtze für die ın dem Unternehmen ve  en Gewerkschaften
reserviert. Di1e übrıgen Sıtze teılen sıch die Arbeıter, Angestellten un leitenden
Angestellten entsprechend dem jeweılıgen Anteıl der Gesamtbelegschaft, wobej
jeder Gruppe eın S1ıtz garantıert 1st Der Vorsitzende des Autsıichtsrats un seın
Stellvertreter werden m1t 7Zweidrittelmehrheit gewahlt. Wenn diese Mehrheit nıcht
erreicht wiırd, annn wählen die Anteılseigner AaUuUsSs ıhrer Mıtte den Vorsitzenden, die
Arbeitnehmer 4aUS ıhrer Mıtte den Stellvertreter. Be1 eıner Abstimmung mıt
Stimmengleıichheit hat ausschliefßlich der Autsıchtsratsvorsitzende (der 1mM Kon-
tıkttall VO den Anteılseignern gewählt wırd) eıne Zweıtstimme. Dies könnte INan

als den F.D.P.-Kompromi(ß 1in der so7z71al-lıberalen Koalıtion bezeichnen.
Das Betriebsverfassungsgesetz VO 197) regelt dıe Mıtbestimmung 1m Betrieb

N  e aterıe der Mıtbestimmung sınd sozıale Fragen, Arbeits- und Urlaubsord-
NUNsSsCH, Wohltahrtseinrichtungen des Betriebs, personelle Fragen, Eınstellungen,
Umgruppierung, Versetzung, Entlassung un Gestaltung des betrieblichen Bailz
dungswesens. Hıer liegt die klassısche aterıe der Betriebsräte VOT, die ın den
meısten dieser Fälle Miıtentscheidung 1St Darüber hınaus x1bt CS weıtere Formen
1mM Mıtberaten un Anhören. Intormieren 1st notwendig, WEenNnn CS eigentliche
wirtschaftliche Fragen geht, W1e€e Eınstellung der Produktion 1ın estimmten
Bereichen us  z Neben der gesetzlıch geregelten Mıtbestimmung ox1bt CS auch
tarıtrechtlich geregelte Formen der Mıtbestimmung und Betriebsvereinbarungen.

Die Bıedenkopt-Kommissıon führte ın ıhrem Bericht VO 1970 die Miıtbestim-
INUNS autf das grundlegende Bekenntnis ZUur Würde der Person und der treıen
Entfaltung der Persönlichkeit zurück **

Parıtätische Miıtbestimmung 1m Unternehmen o1bt CS L11UTr 1m ontan-Gesetz.
Im Betriebsverfassungsgesetz zibt 65 eıne Reihe VO Miıtentscheidungsformen, VOT

allem 1m soz1ıalen Bereich. Often bleibt letztlich die rage ach der parıtätischen
Mıtbestimmung auch In den übrıgen Bereichen der Miıtbestimung Arbeıitsplatz
und ınternatıonale Formen der Mıtbestimmung. Die Arbeıt wırd dem Kapiıtal
deutlich nachgeordnet. Fur Großkonzerne o1bt C5 auch viele Möglichkeiten,
auszuweiıichen. Wenn Au Beispiel eın Konzern VO Großbritannien her eınen
Betrieb ıIn der Bundesrepublık als Zweıigstelle führt, annn enttfällt der mıtbestim-
mende Einflufß der Arbeitnehmer autf die unternehmerische Entscheidung. Hıer
wırd offenbar, dafß europäıische LOsungen, WwW1e 1m Gesetzesentwurtf vorgesehen,
un iınternationale Absprachen getroffen werden mussen.

Der Beıtrag VO „Laborem exercens“ (1981)

Von den Grundaussagen der Enzyklıka selen einıge herausgestellt:
Die Arbeiıt wırd als Menschenwürde festgemacht. Sıe 1St weder Ware och

eintachhın Arbeitskraft. S1e 1St eın Werkzeug; 1eS$ 1St das Kapıtal. Der Mensch
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MI1 SCINECT Arbeıiıt 1ST Subjekt und Urheber und eben dadurch Ziel des SaNZCN
Produktionsprozesses (7) Di1e Darstellung der Arbeıt als menschlichen
Grundwerts 1ST Weıterführung VO „Gaudıum eit spes” (GS

DDas dritte Kapıtel beschäftigt sıch Mi1t den Konflikten zwıschen Arbeıt und
Kapıtal gegenwartıgen Abschnitt der Geschichte In Abschnuitt 2 wırd der
Vorrang der Arbeıt ausdrücklich testgestellt und betont Di1e Arbeıt 1STt Ce1iNeE der
hauptsächlichen Wirkursachen des Produktionsprozesses Das Kapıtal das Ja
der Gesamtheıit der Produktionsmuittel esteht 1STt blof(ß Instrument oder 1INSTIru-
mentale Ursache

Daraus ergıbt sıch CI Vorrang der menschlichen Arbeıt VOT dem Kapıtal Das
Kapıtal wiırd bezeichnet als die Gesamtheıt der Mıttel das geschichtlich gewachse-
NCcs Erbe menschlicher Arbeit 1ST (12) Nıcht das Kapıtal sondern CINZ19 und alleın
der Mensch 1ST Person Das Prinzıp des Prımats der Person ber die Sache mu voll
ZEIT: Geltung kommen IDIE Wırtschaftt dreht sıch nıcht mehr das Eıgentum (an
Produktionsmitteln) sondern den Menschen un Arbeiıt

Der Okonomismus sıeht Arbeıt und Kapıtal als ZWCC1 Produktionsfaktoren, dıe
sıch gegenüberstehen Dıies wırd als grundsätzlıch verkehrt un materı1alıstisch
dargestellt In der Praxıs 1ST diese Lehre VO och ogrößerer Bedeutung als die des
dialektischen Materı1alısmus Dıieser miıßachtet auch den Vorrang der Person VOTr

der Sache (15) Dıe Kritik dialektischen Materı1alismus 1ST zurückhaltender als
bısher. Es sollen ohl auch Wege für Christen 1ı sozıalıstischen 5Systemen, ZUuU

Beıispiel Polen, aufgezeıgt werden.
Das Recht auf Eıgentum wırd betont Dieses 1ST aber der christlichen Tradıtion

L11C absolut und unantastbar Es 1ST dem SCINECINSAMECN Recht aut Nutznießung un
der Bestimmung der CGuüter für alle untergeordnet 14) Darum 1ST der strenge
Kapıtalısmus unannehmbar Deshalb I1NUSSCH die Überlegungen dıe das Mıteıigen-
iu Produktionsmitteln, die Mıtbestimmung, die Gewinnbeteiligung, die
Arbeıtnehmeraktien und Ühnliches betreffen diesem Licht gesehen werden und

besondere Bedeutung Sozialisierung 1STt Sınn des SCMECINSAMECN
Zugangs den Csuütern durchaus möglıch E1ıgentum 1ST nıcht mehr als
Naturrecht dargestellt CS oilt AA LSE der Gemeıingebrauch aller Guüter für die
Menschen annn eFSTE das E1ıgentum als Regelung dieses Gebrauchs

Sozlalısıerung mMUu den Subjektcharakter der Gesellschaft garantıeren Als
Anregung auf dem Weg diesem Ziel werden muıttlere Körperschaften oroßer
Vıeltalt MI1L echter Autonomıe, MI1 denen aber, WEeITL WIC möglıch
Arbeit MIt Ekıgentum Kapital verbunden wırd Dıies annn als UOption autf
Laborismus bezeichnet werden

Der Arbeiter hat A0l Recht darauf Mıtverantwortlicher und Miıtgestalter der
Werkstätte SCHMN, der ET 1ST 15)

Neu 1STt die Wortschöpfung „indırekter Arbeıtgeber Damıt 1ST ohl das
oz1060konomische System, VOTr allem die Verantwortung des Staates, SEMECINL
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Dieser tragt die Verantwortung dafür, da{fß die Arbeıt als Menschenwürde für alle
möglıch 1St In diesem Zusammenhang wiırd VO iındirekten Arbeıitgeber eıne
Gesamtplanung verlangt, damıt der Gefahr der Arbeıitslosigkeit in der dıfferenzier-
ten Werkstatt der Gesellschaft entgegengetreten werden 4nnn 76

Zusammentassend aln gESAQL werden, da{fß ın dieser Präzisıon der Vorrang der
Arbeit VOT dem Kapıtal, die Arbeıt als unmıttelbarer Ausflu{fß der Menschenwürde
un der Subjektcharakter der Arbeıt och nıe deutlich geworden 1St Es werden
Forderungen ach Mıtverantwortung un Mıtgestaltung gestellt, auch für die
geEsaAMTLE Werkstätte, welche dıe Gesamtheit der Produktionsmiuittel, also des
Kapıtals darstellt, dıe sıcher keine konkreten Lösungen beinhalten, aber unruhıg
machen sollen be1 der Überprüfung der Verhältnisse ın unserem Land un auch ın
anderen Ländern. Das Verhältnis VO Arbeit und Kapıtal 1St grundsätzlıch NECU

definiert.
Die Enzyklıka „Laborem exercens“ schränkt den Arbeıitsbegriff nıcht aut die

Produktionsarbeıit e1ın. Der Arbeıitsbegriff 1sSt umtassend. Wenn die Enzyklika sıch
VOT allem dann mıt der rage Arbeıt un: Kapıtal beschäftigt, welst S1e doch darauf
hın „ Mas bedeutet treılıch nıcht, da{fß LLUT Industriearbeiter Vereinigungen dieser
Art (es sınd Gewerkschaften gemeınt) errichten könnten. Die Angehörigen aller
Berute können sıch ıhrer AA bE Siıcherung der jeweıligen Rechte bedienen.“ Diese
nehmen teı] Kampf tür soz1ıale Gerechtigkeıt. In umstrıttenen Fragen annn
dieser Kampft, der eın Kampf andere 1St, sondern Kampf sozıale
Gerechtigkeıit, den Charakter der Opposıtion annehmen. Dies 1St 1aber ach
Auffassung der Enzyklika eın Kennzeichen der Arbeıt, da{fß S1e dıe Menschen VOT

allem eınt (20) Das Problem 1St 1im kırchlichen Bereich W1€ 1m öffentlichen Diıenst
der „Wılle des Gesetzgebers“, das heiflt die Kirchenleitung bzw die Autonomıie
des Wäiählers un seiner gesetzgebenden Körperschaften. Was 1mM übertragenen Sınn
die „unternehmeriısche Tätıgkeıt“ genannt werden könnte, steht 1er eınem
Vorbehalt. dieser Vorbehalt aber den Ausschlufß VO Gewerkschaften un die
Unmöglichkeıt VO Streik 1MmM kırchlichen Bereich begründet, 1St keineswegs
ausgemacht. Aus der papstlichen Sozialverkündigung 1St eher das Gegenteıl
erschließen.

Diskussionsbeiträge AL Mıtbestimmung ach der Enzyklıka
Von den vielen Diskussionsbeiträgen sollen VOT allem Zzwel gegensätzlıche

Richtungen berücksichtigt werden. Der Ansatz Oswald VO Nell-Breunings und
Ühnliıch der der KAB 1St eher als arbeitnehmertreundlich betrachten. Anders der
Ansatz VO Wılhelm VWeber, der dem Bund Katholischer Unternehmer nahestand.
Ihm ÜAhnlıch argumentıieren Anton Rauscher und Lothar Roos. Außerdem erfolgt
eın 1NnweIls auf amerıikanısche Beıtrage.
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Oswald VO  e} Nell-Breuning spricht ber die Alleinbestimmung durch die
Arbeıt. Er versteht dabej Arbeıt 1mM umfassenden Sınn, W1e€e 6S auch die Enzyklika
sieht. Das wiırd seıner Meınung ach VO der Enzyklıka nıcht gefordert. Dafi diese
aber dem Wert un der Würde, die der apst der Arbeıt zuschreibt, iın hohem Ma{
entspricht, steht aufßer Zweifel?. Was der apst fordert, 1St Teıilhabe der
Leıtung. Oswald VO Nell-Breuning macht deutlich, da{fß der Papst nıchts Konkre-
tes UHSCETCHN (Gsesetzen Sagt Iiese Schlüsse mu jeder für sıch selbst, mu{( die
Wissenschaft iın der Diıiskussion zıiehen. Nach Oswald VO Nell-Breuning sınd WIr
durch das Betriebsverfassungsgesetz VO 19/2 und das Mıtbestimmungsgesetz VO

976 och längst nıcht weıt, W1€e der apst ın seıner Enzyklika zielt. Das
Dokument beunruhıgt und ordert 87 1iS Überlegungen heraus.

Es 1St deutlich eıne Kritik eıner kapıtalıstischen Unternehmensverfassung, dıe
dem Kapıtal den größeren Einflufß oibt als der Arbeıt. S1e 1St eıne Kritik
partnerschaftlıchen oder parıtätischen Modellen, weıl 1er 7wel wesenhaftt ungle1-
che Partner oleich behandelt werden und dıe Freiheit des Arbeiters gegenüber dem
Kapıtal durch Mıtverantwortung bel der Gestaltung des Unternehmens nıcht ZUuU

Ausdruck kommt. Sıe 1St eiıne Option, eıne Sympathıe Eür Laborismuss, aber bıetet
keıine Lösungen. Nell-Breuning sıeht für den Laborismus och keinen gangbaren
Weg

Ahnlich Ww1e Nell-Breuning argumentiert auch dıe KA  — Nach Auffassung ıhres
Vorsitzenden 1St das Lehrschreiben eın klares Bekenntnis Z Mitbestimmung *°
Schon 19/7 hatte die KAB Westdeutschlands eın Unternehmensverfassungsmodell
vorgelegt, ın welchem die Arbeıiıtnehmer als gleichberechtigte Partner ın den
Unternehmensverband aufgenommen werden sollen. Die KAB beruft sıch 1n der
drıtten Fassung VO 1984 ausdrücklich auch auf die eCHue Enzyklika. Die Gleichbe-
rechtigung dart nıcht VO dem bısherigen Unternehmensverständnıis ausgehen, W1€e
CS die Mıtbestimmungsgesetze u  =) Hıer 1St dıe Gesellschaft der Kapiıtaleigner
eintachhiın Unternehmen. Die Arbeitnehmer sınd vielmehr gleichberechtigtes
Mıtglied des Unternehmensverbands. Hıer mussen Neuordnungen einsetzen.
ach diesem Konzept wırd eın Unternehmen AUS 7We]1 Teilkörperschatten gebil-
det, namlıch den Kapıtaleignern und den arbeitenden Unternehmensmiuitgliedern.
Diese bılden dıe Gesamtkörperschaft Unternehmen. An dıe Stelle der Aktionärs-
versammlung trıtt die Unternehmensversammlung, die Stelle des Autsichtsrats
der Unternehmensrat, dıe Stelle des Vorstands der Unternehmensvorstand. Der
Vorstand muf{fß ımmer eıne ungerade Zahl VO Mıtgliedern haben, die mıt eintfacher
Mehrheit gewählt werden: CS mu{fß eın Interessenausgleich eıntreten, der eıne
Pattsıtuation unmöglıch macht. Hıer wırd klar eıne parıtätische Mıtbestimmung
gefordert L Der Bundesvorstand wırd 1mM Hınblick auf das Auslaufen der Regelung
tür die Montan-Mıtbestimmung eıne undesweıte Inıtıatıve tarten

Anton Rauscher, der Leıter der katholisch-sozialwissenschaftlichen Zentral-
stelle 1n Mönchengladbach, VOT dem Bund Katholischer Unternehmer in
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Frankfurt, den aborismus habe der apst nıcht gemeınt. Der Papst habe sıch sehr
Streng Marxısmus und Klassenkampf gewandt; CS yäbe auch och andere
Formen des Kapıtalısmus, die nıcht kritisıert worden sejen  2  zn iıne Ühnliche
Haltung vertritt Lothar Roos iın eıner Veröffentlichung der Mönchengladbacher
Zentralstelle. Er 1St der Meınung, da{fß durch dıe Enzyklıka der Strenge Kapıtalis-
I1US Rücksicht der Menschenrechte eıner standıgen Revısıon unterzogen
werden mufß Wiıchtig 1Sst CS für ıhn betonen, da{fß die Eıgentumsordnung ın iıhrer
klassıschen Oorm VO der katholischen Kırche ach W1e€e VOT als eıne ihrer
Grundprinzıpien testgehalten wırd. ıne Relatıvierung 1n der Enzyklika nımmt
nıcht wahr Die Kritik der derzeitigen Mıtbestimmungsordnung tinde nıcht

20
Wırd damıt deutlich, da{fß das Unternehmen eın Verbund VO Personen 1st;

namlıch VO allen Personen, die darın arbeıten, und da{ß das Kapıtal 1Ur eın
Instrument ıst? In eınem BKU-Rundbrief (4/1981) wiırd der Vorrang der Arbeit
dahingehend ausgelegt, da{fß der Mensch 1m Produktionsprozefß human un sSOmIt
pfleglicher behandeln 1STt als das ;Kapıtal". Sıcher hat Weber 1er nıcht alles
gESAZT, W as (S1: ZAN Thema Mıtbestimmung denkt, 1aber übriıggeblieben 1St 1U  —_ die
orm der Humanısıerung des Umgangs. Er sah aber auch dıe bestehende Ordnung
als weıterentwickelbar

Von Aldunate (Lateinamerıika) wırd auf dıe beıden Argumentatiıonsebenen
der Enzyklıka hingewiesen. Der prinzıpielle Teıl entwickelt eıne Utopıie des Werts
der Arbeit ın der Gesellschatt. Zur ersten Ebene gehören die Teıle I8l und 111, ZUT

zweıten Ebene die mehr moralıschen Forderungen und konkretere Vorstellungen.
Diese sınd VOT allem 1mM Teıl dargestellt“”. Aus den Überlegungen des Papstes
annn INa  . keinen Drıitten Weg ableiten (neben Kapıtaliısmus und Marxısmus),
sondern CS werden moralısche Forderungen die gestellt, dıie Verantwortung für
die Gestaltung der Wırtschaftssysteme haben Hınkelammert sıeht aUus der
Sıtuation Lateinamerikas die Bedeutung der Enzyklika wenıger 1mM Bereich der
Weıiterentwicklung VO Miıtbestimmung 1m europäischen Sınn, sondern 1m Ansatz
der Sozialısıerung 1mM Sınn des Gemeıingebrauchs, Ww1e€e sS1e 1ın Nr dargestellt 1St
[)as Recht auftf gemeınsame Nutzung der Güter, W1e schon VO Thomas VO

Aquın zugrunde gelegt wurde, wırd als eın Weg gesehen, der das Recht des
arbeitenden Menschen deutlicher 7208 Ausdruck bringt. Fur ıhn 1St die Enzyklıka
ın diesem Prinzıp der gemeınsamen Nutzung unvereinbar mı1ıt der Kontinuiltät des
kapıtalıstischen Systems auf dieser Erde*?

Dıieses 5System wırd durch die Überlegungen der Bischofskonterenz der USA
nıcht grundsätzlıch ın Frage gestellt“. Es geht ıhr auch nıcht ZUuUEerst eıne CC

Wırtschaftsordnung, sondern die wachsende Armut 1ın den USA und ıhre
Bekämpfung. Der Gedanke des Auftbaus eıner „wiırtschattlichen Demokratie“ iın
Fortführung der „polıtischen Demokratıie“ wırd iın der ersten Fassung als das eCie

„amerıkanısche Experiment“ bezeichnet (1 89) Dies „Experment ın wiırtschaftli-
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cher Demokratie“ wırd in der 7zweıten Fassung als Wort nıcht mehr verwandtZ Es
bleibt be] dem Begriff der Teılhabe, be] der aktıven Gestaltung der Gesellschafrt.
Diese 1sSt eıne Forderung der sozıalen Gerechtigkeıt, auch für die Wırtschaft (ILI
7/4) Konkrete Forderungen auf Mitbestimmungsrechte 1ın der Wırtschatt allgemeın
werden daraus nıcht abgeleitet. Dies hat eher behindernde Wiırkung für die
Diskussion be] un  ®

In den Grundprinzıpien sınd sıch die Beteiligten ın Deutschland eIN1S.
Eınigkeit besteht auch weıtgehend darın, da{fß ein estimmtes Unternehmens- und
Mıtbestimmungsmodell aus der Enzyklıka nıcht abzulesen 1St Unemigkeıt besteht
dort, CS die konkrete Gestaltung unNnserer Mıtbestimmungsverfassung geht.
ach der Meınung eıner Rıchtung (Nell-Breuning, Hengsbach) 1St S1e drıngend
weıterzuentwickeln. Nach der anderer Auffassung 1St 6S deutsche Mitbestim-
mungsverfassung die beste auf der Welt: ber Verbesserung ann jederzeıt
nachgedacht werden®*. Anderungen sınd 1aber wenıger strukturell als ın Formen
humaneren Umgehens entwickeln.

Mehr Menschenwürde durch den Vorrang der Arbeit

Es wırd Aufgabe der Wıssenschaltt, aber auch der Diskussion ın den Verbänden
se1n, Überlegungen auf eıne Verbesserung IS CLGT Mıtbestimmungssituation
entwickeln. Dazu bedart eıner Mentalitätsänderung. Der Begrıiff des Unterneh-
INeCNsSs 1Sst och sehr VO Kapital her epragt und wen1g VO Verbund derort
tätıgen Personen. Der Gedanke des Vorrangs der Arbeit VOT dem Kapıtal; der sıch
A4US der Menschenwürde erg1bt, bedart durch Verkündigung und kırchliche
Bıldungsarbeıit eıner weıten Verbreitung.

Es mu{fß auch darauf hıingewıiesen werden, welcher Eıgentumsbegrıiff 1ın dieser
Enzyklıka entwickelt wiıird un da{fß Sozialısıerung estimmten Bedingungen
nıcht ausgeschlossen 1St Zuerst kommt der gemeiınsame Nutzen aller und annn erst
die Eigentumsordnung. Dies hat Konsequenzen für dıe Eigentumsverteilung 1n der
Welt und für die Mıtbestimmung der Menschen 1n der Dritten un Vıerten Welt

In der Lıteratur werden kapıtalıstische, laboristische und kooperatıve Formen
der Unternehmensverfassung dargestellt. Die kapıtalıstische OoOrm wırd eindeutig
VO  m der Enzyklıka abgelehnt, weıl 1er das Kapıtal dıe Arbeıt 1ın Dienst nımmt. Dıie
kooperatiıve orm MUuU deutlich machen, da{fß 1ın ıhr die Arbeıt Vorrang VOT dem
Kapital hat Dies heißt für die deutsche Mıtbestimmungsgesetzgebung, da{fß die
Mitbestimmung Arbeıitsplatz deutlicher herausgearbeıtet werden mu Dıie
Betriebsverfassung mu{fß VOT allem 1mM Bereich auch der Arbeıitsplatzsicherung
SOWI1e der Weıterentwicklung und Umstrukturierung VO Betrieben eıne höhere
Qualıität der Mıtverantwortung bekommen. Die Montan-Mitbestimmung 1m
Ruhrgebiet hat gezeıgt, da{fß WIr gerade durch diese orm der Mıtbestimmung VOT
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Ühnlichen Krıisen 1ın diesem problematıschen Bereıch, W1e S$1e ZUu Beispiel England
hat, bewahrt geblieben sınd Die Montan-Miıtbestimmung MUuU: hinsıchtlich echter
Parıtät das mındeste se1ın, W as eiıne Mitbestimmungsregelung 1mM Unternehmen
enthalten hat Hıer 1St eıne entsprechende Diskussion 1m Bereich der katholischen
Soz1iallehre un darüber hınaus in Gang setzen

Völlig tehlen Überlegungen ber eın Koordinierungsgremıum aut natıonaler
Ebene, das 1n gewısser Weıse den iındirekten Arbeıtgeber der Sozialenzykliıka
repräsentiert. Volkswirtschaftliche Probleme sınd nıcht 1Ur betriebswirtschaftlich

lösen, S1e mussen volkswirtschaftlich gesehen un ANSCHANSCH werden. In dem
Moment, ın dem Arbeitslose Aaus eiınem Betrieb draußen sınd, sınd S1e eın
betriebswirtschaftliches Problem mehr, sondern eın volkswirtschaftliches. Hıer
mussen Cu«cC Wege der Kooperatıon gefunden werden. Es geht nıcht den Ersatz
der soz1ıalen Marktwirtschaft durch Planwirtschaft, sondern darum, da{fß nıcht LL1UTr

betriebswirtschattliche Überlegungen ber das (3esamt eıner Volkswirtschaft
entscheıden.

egen der internatiıonalen Verflechtung der Konzerne bedart der Entwick-
lung eınes europäischen Mitbestimmungsrechts. Die katholische Soziallehre hätte
durch ıhre internationalen Kontakte dıe Möglichkeıit, dieses miıtzudiskutieren un
sıch für die Verwirklichung eınes solchen Plans eiınzusetzen.

Seılit Kriegsende hat sıch weıtergehend eıne Machtverschiebung auf das Kapıtal
hın in uUuNseTeTr Gesellschaft ergeben. In Zeıten des wirtschaftlıchen Autfschwungs
konnten die damıt verbundenen Probleme durch großzügige Verteilung aufgefan-
gCmhH werden. In uUuNsSsCICT Sıtuation Alßt sıch aber nıcht mehr darüber hinwegsehen,
da{fß be] tast C1IH1LEA Prozent Arbeıitslosen 1n UNSCTETIN Land und etwa 40 Prozent ın
Lateinamerika gerade dıejenıgen, dıe VO der Arbeitslosigkeıit betroftfen oder in
Geftfahr sınd, davon betroffen werden, ın der Zukunttsplanung eın Miıtsprache-
recht erhalten mussen.

Die Aussage, da{fß Arbeıt Vorrang VOT dem Kapıtal hat, da{ß Arbeıt eıne
Personenwürde und Kapıtal eın Werkzeug 1st; dartf nıcht eingelöst werden durch
Hınweise aut eın Miteinanderumgehen. Es bedarf weıterführender Diskus-
s1ıo0nen un eıner strukturellen Änderung, auch 1m Hınblick auf die Pflege eıner
demokratischen Kultur. Hıer mufß dıe Diskussion ber die Unternehmensvertas-
SUuNg einsezten. Formen des Mıteigentums sınd tördern, un laboristische
Unternehmensführung 1St erproben, dıe Option der Enzyklıka für den
Laborismus verıfızıeren.

Wenn iın uUunNnNseIecr heutigen Gesellschaft die Beschwerde laut wiırd, da{fß diıe
Menschen 1Ur Nutznießer seıen und nıchts einbringen wollten, annn mu{(
umgekehrt auch dıe rage gestellt werden, ın welchem Umfang S1e enn Verant-
wortung wahrnehmen und Gemeinschaftt mıttragen können, eıne Gemeinschatt
autf dem Weg mehr Menschenwürde. Dazu o1Dt die Sozialenzyklika tür den
Wırtschaftsbereich wichtige Impulse.
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